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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Revisionsgründe 

Die letzte Revision der Ortsplanung fand im Jahre 2001 statt. In der Zwischenzeit hat der Gemeinderat 
nur marginale Änderungen an Zonenplan und Baureglement vorgenommen, so dass eine ordentliche 
Ortsplanungsrevision im Rahmen des üblichen Rhythmus von 10-15 Jahren sinnvoll ist. Die Verhält-
nisse im Sinne von Art. 21 des Bundesgesetzes über die Raumplanung RPG haben sich in verschiedener 
Hinsicht verändert. 

Á Hohes Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren durch Zuwanderung 
Á Knappe Baulandreserven 
Á Revision des Kantonalen Richtplans 2009 
Á Revision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes PBG mit Verordnung PBV, 1.1.2013 
Á Revision Raumplanungsgesetz RPG und Raumplanungsverordnung RPV, 1.5.2014 
Á Geänderte Ansprüche an die Planung infolge der öffentlichen Diskussion 

Der Gemeinderat GR von Weinfelden hat deshalb entschieden, die Richt- und Nutzungsplanung der 
Gemeinde zu revidieren. 

1.1.1 Auftragsvergabe 

Mit der Auftragserteilung vom 03.09.2014 an das Planungsbüro bhateam ingenieure ag, 8501 Frauen-
feld, hat der Gemeinderat die Arbeiten zur Revision der Ortsplanung gestartet. 

1.2 Kommission Revision Ortsplanung 

Die Kommission Revision Ortsplanung setzt sich aus den Mitgliedern des Gemeinderats, Vertretern 
der Ortsparteien und dem lokalen Gewerbe zusammen: 

Á Max Vögeli, Gemeindepräsident, Vorsitzender 
Á Hans Eschenmoser, Gemeinderat 
Á Walter Strupler, Gemeinderat 
Á Thomas Bornhauser, Gemeinderat 
Á Peter Büchel, CVP 
Á Reto Frei, GP 
Á Simon Graf, SP  
Á Markus Rizzolli, SVP  
Á Martin Ulmann, Gewerbeverein 
Á Simon Wolfer, JA 
Á Roger Stieger, EVP 

 
Weiter nehmen beratend Einsitz: 
Á Martin Belz, Bauamt 
Á Roger Weber, Bauamt 
Á Christoph Brugger, bhateam ingenieure ag, Frauenfeld 
Á Sebastian Frenzel, bhateam ingenieure ag, Frauenfeld 
Á Thomas Tschopp, bhateam ingenieure ag, Frauenfeld 
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1.3 Planungsablauf 

Der nachfolgende Arbeitsumfang wurde definiert: 

Á Grundlagenanalyse 
Á Einführung der Planungskommission PK, Erwartungen aus der PK, Zielfindung 
Á Richtplan Siedlung und Landschaft 
Á Zonenplan, Umsetzung aus dem Richtplan 
Á Baureglement, revidierte gesetzliche Grundlagen PBG, PBV, IVHB 
Á NHG-Instrumente: 

- Überprüfung und Aktualisierung Naturobjekteplan 

- Überprüfung und Aktualisierung Kulturobjekteverzeichnis 

Aufgrund der sehr zeitintensiven und noch immer nicht abschliessend erfolgten Vorprüfung der Kul-
tur- und Naturobjekte durch die kantonale Denkmalpflege, hat sich die Gemeinde entschieden, den 
Naturobjekteplan und das Verzeichnis der bedeutsamen Bauten und Anlagen in einem separaten Ver-
fahren durchzuführen. So kann gewährleistet werden, dass die Ortsplanungsrevision nicht unnötig 
verzögert wird. 

1.4 Zuständigkeit und Umfang einer Ortsplanung 

1.4.1 Planungsbehörde 

Die Ortsplanung obliegt der Gemeinde gestützt auf § 4 des Kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
PBG. Sie wird von der zuständigen kantonalen Stelle genehmigt. 

1.4.2 Genehmigungsinstanz, Berichterstattung 

Damit die Ortsplanung genehmigt werden kann, muss gegenüber der kantonalen Genehmigungsbe-
hörde und unter Berücksichtigung von Art. 47 der Verordnung zum Raumplanungsgesetz RPV über die 
Planung Bericht erstattet werden: 

Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 
26, Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung 
(Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4, Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Kon-
zepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anfor-
derungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tra-
gen. 

Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet bestehen und 
wie diese Reserven haushälterisch genutzt werden sollen. 
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1.5 Grundlagen 

Die Auflistung beinhaltet die wichtigsten Grundlagen (nicht abschliessend).  

1.5.1 Übergeordnete Grundlagen 

Á Raumplanungsgesetz RPG und Verordnung RPV 2014 
Á Sachpläne Bund 
Á Kantonaler Richtplan 2009 
Á Planungs- und Baugesetz PBG 2013 
Á Verordnung zum Planungs- und Baugesetz PBV 2014 
Á Hinweisinventar der kantonalen Denkmalpflege 
Á Raumkonzept Thurgau 2014 
Á Raum+ Thurgau 2015 

1.5.2 Kommunale Grundlagen 

Á Richtplanung Siedlung 2001 
Á Richtplan Landschaft 2004 
Á Richtplan Energie 2006 
Á Richtplan Verkehr 2012 
Á Zonenplan und Baureglement 2001 
Á Waldfeststellungspläne 2001 
Á Naturobjekteplan (Plan der Hecken + Bäume) 2004 
Á Verzeichnis Kulturobjekte ('bedeutsame Bauten + Anlagen) 2004 
Á Erschliessungsprogramm 2010 
Á Parkplatzreglement 1984 

1.5.3 Teilrevision kantonaler Richtplan Thurgau (KRP) 

Die Revision des Raumplanungsgesetzes (in Kraft gesetzt am 1. Mai 2014) war der Auslöser für die 
Teilrevision. Ein neuer rechtskräftiger KRP ist Voraussetzung für Neueinzonungen von Richtplangebie-
ten ohne ausgeglichene Flächenbilanz (Bauzonenerweiterung).  

Das Departement für Bau und Umwelt hat mit dem Raumkonzept, Richtplanentwurf und den Vorga-
ben zur Siedlungsdimensionierung neue planerische Leitlinien für die Gemeinden erarbeitet. Der Re-
gierungsrat hat (RRB-Nr. 385, 21.04.2015) den Richtplanentwurf, insbesondere die Vorgaben zur Sied-
lungsdimensionierung als Basis für die weitere Ausarbeitung des KRP`s beschlossen. 

Somit sind die kantonalen Vorgaben zur Siedlungsdimensionierung in der Ortsplanungsrevision der 
Gemeinde Weinfelden zu berücksichtigen. 

Im Juni 2016 erfolgte eine Vernehmlassung des kantonalen Richtplans. Die Gemeinde Weinfelden hat 
zu folgende Themen, welche die Siedlungsentwicklung in Weinfelden betrifft Stellung genommen: 

Á Die Planung zur BTS ist zu verstärken, um eine sachgemässe Abstimmung zwischen Siedlung 
und Verkehr zu erreichen. 

Á Für die Grundlage der Raumnutzerdaten ist das neue Szenario mittel (BfS 2015) zu verwen-
den.   

Á Antrag auf Wiederaufnahme der geplanten S-Bahn Haltestellen im KRP. 
Á Die Festsetzung 1.2 B und C sind zu streichen oder so anzupassen, dass Um- und Einzonungen 

an guten Lagen nicht verhindert werden. 
Á Die Planungsaufträge 1.3 B, C und D sind zu überarbeiten und der Wirklichkeit anzupassen. 
Á Die Voraussetzungen für Ein- und Umzonungen in WMZ-Zonen sind so zu formulieren, dass 

das angestrebte Wachstum im urbanen Raum tatsächlich möglich ist. 
Á Die Festsetzung 1.4 B,lit d) ist anzupassen, so dass die ÖV-Güteklasse C nicht für kleinflächige 

Ein- und Umzonungen vorausgesetzt wird.  
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2 Analyse und Planungsziele 

2.1 Analyse 

Zu Beginn der Revision wurde eine vertiefte Grundlagenanalyse vorgenommen. Dabei konnte die bis-
herige Entwicklung überprüft und daraus Schlüsse für die künftige Entwicklung abgeleitet werden. 

2.2 Raumplanerisches Leitbild/Grundsätze 

Das nachfolgend aufgeführte raumplanerische Leitbild/Grundsätze, wurde anhand von Workshops 
mit der Bevölkerung und der Planungskommission entwickelt: 

Á Das moderate Wachstum (ca. 1 %) wird durch eine gezielte Innenentwicklung und haushälte-
rische Bodennutzung im bestehenden Siedlungsgebiet gewährleistet. 

Mögliche Massnahmen sind: 

- Überprüfung Auf- und Umzonung 

- Überprüfung/Auszonung von nicht verfügbarem Bauland, Kaufrechtsverträge 

- Überprüfung/Einführung neuer Bauzonen  

- Überprüfung/Erhöhung Massvorschriften (Dichte-, Höhenmass, Grenzabstand, etc.)  

- Überprüfung/Einführung Mindestmasse (Dichte- und/oder Höhenmass) 

- Überprüfung/Einführung Nutzungseinschränkung (Verkaufsflächen in Arbeitszonen) 

- Überprüfung Potentialgebiete für Höhere Häuser/Hochhäuser 

 

Á Für die Umsetzung der Innenentwicklung und einer Zentrumsaufwertung wird die Gemeinde 
eine aktive Rolle einnehmen. 

Mögliche Massnahmen sind: 

- Massnahmen zur Zentrumsaufwertung behördenverbindlich festlegen 

- Durch Planungs- und Erschliessungsarbeiten Druck auf freies und unternutztes Bauland er-
höhen 

- Unterstützung von Genossenschaftswohnbauten  

- Aktive Landpolitik weiterführen 

 

Á Das Wachstum ist prioritär in Gebieten, die eine gute ÖV-Erschliessung mit LV-Anbindung 
aufweisen, umzusetzen. 

 

Á Dorf zur ländlichen Kleinstadt entwickeln, damit die Funktion des kantonalen Zentrums ge-
stärkt wird. 
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2.3 Bevölkerungsentwicklung 

2.3.1 Bisherige Entwicklung 

Die Bevölkerung der Politischen Gemeinde Weinfelden ist von 1850 bis 2015 von 2'572 auf 11'147 
Einwohner gestiegen. Ein Wachstumsschub begann 1941 und wurde durch die Ölkrise (1970) beendet. 
2001 und 2005 war ein leichter Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Seit 2005 herrscht ein konstan-
ter Bevölkerungszuwachs.  

 
Abb.: Bevölkerungswachstum 1850-2010 und 1998-2015, Fachstelle für Statistik TG, BfS 

2.3.2 Szenarien 

 
Bevölkerungswachstum 1990 - 2013 und Prognose bis 2040, bhateam  

Die Szenarien bis ins Jahr 2040 basieren auf den Wachstumsprognosen des BfS für den Kanton Thur-
gau (Szenario tief, mittel und hoch). 

Grün dargestellt (Szenario urban) ist die angestrebte Bevölkerungsprognose. 

11'060 

10'683 

11'967 

12'166 

12'779 

13'552 

10'809

12'996 

13'924 

13'440 

14'691 

8'000

8'500

9'000

9'500

10'000

10'500

11'000

11'500

12'000

12'500

13'000

13'500

14'000

14'500

15'000

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
3
6

2
0
3
7

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

Entwicklung bisher

Szenario tief 0.55 bis -0.40 %

Szenario mittel; 0.95 bis 0.10 %

Szenario hoch 1.28 bis 0.55 %

Szenario urban 1.38 bis 0.65 %

Szenario urban Plus 1.58 bis 0.85 %



Politische Gemeinde Weinfelden Auflage 
Ortsplanungsrevision 2014 - 2018 | Planungsbericht Seite 10 

bhateam ingenieure ag | Frauenfeld 
P:\5434 Weinfelden, Allg.Beratung\5434.0.0020 Revision Ortsplanung\09.1 Planungsbericht PB\Genehmigung_3.0\PB_Gen-3.0_2018.06.14.docx 

Das Bundesamt für Statistik rechnet im Jahre 2010 für den Kanton Thurgau bei einem Szenario Mittel 
mit einem jährlichen Wachstum von 0.6 % und bei einem Szenario Hoch von 0.8 % (Bevölkerungsent-
wicklung 2010-2035, BfS 2011). 

Das Bundesamt für Statistik hat im Jahr 2015 für den Kanton Thurgau das Szenario von hoch auf mittel 
angepasst. Der Kanton Thurgau hat sich entschieden, für den kantonalen Richtplan weiterhin das Sze-
nario hoch anzuwenden (siehe Kapitel 3). Daher hat die Prognoseänderung vom BfS 2015 keine Aus-
wirkungen auf die Ortsplanungsrevision.    

Weinfelden besitzt sehr gute Standortfaktoren. Der Druck für eine weiterhin überdurchschnittliche 
Entwicklung wird bleiben. 

Die Planungskommission definiert für die nächsten 15 Jahre ein durchschnittlich jährliches Wachstum 
von 1 %. Die aktuellen Bauvorhaben und geplanten Bauprojekte bestätigen, dass in naher Zukunft mit 
einem erhöhten Wachstum zu rechnen ist. Mittelfristig sollte das Wachstum ein wenig nachlassen, so 
dass die Bevölkerung 2040 maximal 13'600 Einwohner zählt. Das moderate Wachstum (ca. 1 %) soll 
durch eine gezielte Innenentwicklung und haushälterische Bodennutzung im bestehenden Siedlungs-
gebiet ermöglicht werden. 

3 Kantonale Vorgaben für Weinfelden 
Für die Erarbeitung des Kantonalen Richtplans wird als Grundlage das kantonale Bevölkerungsent-
ǿƛŎƪƭǳƴƎǎǎȊŜƴŀǊƛƻ αƘƻƘŜ ½ǳǿŀƴŘŜǊǳƴƎά ǾŜǊǿŜƴŘŜǘΦ 5ŀǎ {ȊŜƴŀǊƛƻ όнлолύ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ŜƛƴŜ ƧŅƘǊƭƛŎƘŜ ½ǳπ
nahme von ca. 1.0 %. Das kantonale Bevölkerungswachstum von 46`000 Einwohner soll räumlich dif-
ferenziert, mit Schwerpunkt auf die Urbanen Räume ausgerichtet werden. 65 % des kantonalen 
Wachstums (ca. 30`000 Einwohner) soll in den Urbanen Räumen erfolgen. 

Mit der Neueinteilung aller Thurgauer Gemeinden in die 3 Dichtetypen (Urbaner Raum, kompakter 
Siedlungsraum und Kulturlandschaft) sind auch entsprechenden unterschiedliche Wachstumsprogno-
sen verbunden. 

 
Darstellung Dichtetypen im Kanton Thurgau und dem Gemeindegebiet Weinfelden (Quelle ARE) 

Die Ortschaften innerhalb einer politischen Gemeinde können verschiedenen Dichtetypen zugeordnet 
werden.  

Gemäss kantonalem Raumkonzept gehört die Gemeinde Weinfelden zu 96 % zum Dichtetyp α¦ǊōŀƴŜǊ 
wŀǳƳΥ YŀƴǘƻƴŀƭŜ ½ŜƴǘǊŜƴά ό²ŜƛƴŦŜƭŘŜƴύ und zu 4 % zum Dichtetyp αYǳƭǘǳǊƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘά (Weerswilen, 
Hard und Bachtobel).  

Aufgrund des Dichtetypen α¦ǊōŀƴŜǊ wŀǳƳΥ Kantonale ½ŜƴǘǊŜƴά rechnet der Kanton im Zeithorizont 
Zonenplan (2030) in Weinfelden mit einer jährlichen Zunahme von ca. 1.1 %. Das sind im Jahr 2030 
rund 15`900 Raumnutzer.  

Im Grundsatz sind die Prognosen von Kanton und Gemeinde nahe beieinander, sodass weiterhin ein 
überdurchschnittlich hohes Wachstum (über 1.0 %) erwartet wird. 
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3.1 Raum+ - Methode 

Die Professur für Raumentwicklung der ETH Zürich hat im Rahmen ihrer Forschungs- und Kooperati-

onsarbeiten den methodischen Ansatz Raum+ zur Erhebung von Siedlungsflächenreserven entwickelt. 
Raum+ ist eine praxiserprobte und ausgereifte Methode zur Erstellung von Übersichten über vorhan-
dene Siedlungsflächenreserven, die es ermöglicht, darauf aufbauend gezielt Strategien für eine nach 
innen gerichtete Siedlungsentwicklung zu erarbeiten. 

Im Jahr 2013/2014 wurde vom Amt für Raumentwicklung Thurgau entschieden, die Methode Raum+ 
gesamtkantonal durchzuführen und als Grundlage für die Erarbeitung des kantonalen Richtplans zu 
verwenden.  

3.2 Kantonale Methodik der Kapazitätsberechnung 

Wie im Kapitel 1.5.3 bereits erwähnt, wird auf die Darstellung der eigenen Auslastungs- und Kapazi-
tätsberechnung verzichtet, da die kantonalen Vorgaben als Grundlage zu nutzen sind. Eine Überprü-
fung und ein Vergleich wurden vorgenommen.  

Für die Bauzonen- und Richtplangebietsdimensionierung werden die Einwohner und Beschäftigen 
(Raumnutzer) in den Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ-Zonen) analysiert und bewertet. Da 
97% der kantonalen Bevölkerung in den WMZ-Zonen wohnt, können die Arbeits-, öffentliche und wei-
tere Zonen für die Bevölkerungsentwicklung und Kapazitätsberechnung vernachlässigt werden. 

Auf der Grundlage der Durchschnittsdichten und der Verdichtungsvorgaben wurden für jeden Dichte-
typ Mindest- oder Solldichten (Raumnutzer/ha) festgelegt. Bei politischen Gemeinden mit verschie-
denen Dichtetypen wird in Abhängigkeit der Flächengrössen eine gemeindespezifische Mindestdichte 
ermittelt. 

 

 
Festlegung von Dichtevorgaben Kanton (Quelle ARE)    

 

Liegt die effektive Dichte der Gemeinde unter der jeweiligen Mindestdichte, muss die Gemeinde bis 
2030 1/3 der Dichtedifferenz in den bebauten Bauzonen nachverdichten.  

Liegt die effektive Dichte der Gemeinde unter der jeweiligen Mindestdichte, wird die Mindestdichte 
für die Kapazitätsberechnung verwendet. Liegt die effektive Dichte der Gemeinde über der jeweiligen 
Mindestdichte, wird die effektive Dichte verwendet. 

Unabhängig vom effektiven Dichtewert erhalten alle Gemeinden in den Dichtetypen α¦ǊōŀƴŜǊ wŀǳƳά 
und αƪƻƳǇŀƪǘŜǊ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǊŀǳƳά eine generelle Nachverdichtungsrate von 2% (2030). 

Diese Festlegung und Wertung der Dichte ist die Grundlage für die Kapazitätsberechnung der Ge-
meinde. 
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3.3 Auslastungs-, Dichte und Kapazitätsberechnung 

Die gesamte Bauzone beträgt ca. 402 ha. Von den relevanten WMZ-Zonen (200.7 ha) sind 26 ha nicht 
überbaut. Der Überbauungsgrad liegt in Weinfelden mit 87 % leicht unter dem kantonalen Durch-
schnitt von 88 %.  

Die effektive Dichte mit 77 Raumnutzern pro ha (RN/ha) im urbanen Raum liegt deutlich unter der 
geforderten Mindestdichte von 86 RN/ha. Für die Kapazitätsberechnung werden daher die freien Bau-
landzonen (26 ha) mit einer Mindestdichte von 86 RN/ha bilanziert, was total knapp 2`200 RN ent-
spricht.   

 
Darstellung der Prognoseberechnung und Auslastung (Quelle ARE) 
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3.4 Handlungsbedarf 

Die Gemeinde Weinfelden weist rund 402 ha 
Bauzonen und knapp 39 ha kommunale 
Richtplangebiete auf. Die kantonale Betrach-
tung der Bauzonen beschränkt sich jedoch 
auf Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 
(WMZ). Ein Grossteil der WMZ-Zonen kon-
zentriert sich in der Gemeinde auf den Dich-
tetyp Urban: Kantonale Zentren (96 %). Die 
übrigen WMZ-Flächen liegen in der Kultur-
landschaft (4 %). 

Bis zum Planungshorizont des Zonenplans 
(2030) wird davon ausgegangen, dass sich die 
Anzahl Raumnutzer in Weinfelden um 21 % 
erhöht. Dies würde dazu führen, dass die Ge-
samtkapazitäten in den bestehenden WMZ-
Bauzonen zu 98 % ausgelastet wären, womit 
in den WMZ-Bauzonen kein Handlungsbe-
darf / Auszonungsbedarf besteht.  

Bis zum Planungshorizont des Richtplans (2040) wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl Raum-
nutzer um 28 % erhöht, was zu einer Gesamtauslastung in den bestehenden WMZ-Bauzonen von 101 
% führte. Werden hingegen die WMZ-Richtplangebiete miteinbezogen, betrüge die Kapazitätsauslas-
tung nur 84 %. Ein grosser Teil der Flächen in den ausgeschiedenen WMZ-Richtplangebieten ist zudem 
nur marginal mit dem ÖV erschlossen. Dies zeigt, dass die WMZ-Bauzonen für den Zuwachs die zu-
künftigen Raumnutzer bedarfsgerecht dimensioniert sind, jedoch die Richtplangebiete überdimensi-
oniert sind und entsprechend reduziert werden müssen. 

Die erwarteten Raumnutzer im Jahr 2040 (Richtplanhorizont) würden in den Bauzonen und Richtpl-
angebieten insgesamt zu einer Auslastung von lediglich 84 % führen. Vorgabe des Kantons sind jedoch 
mindestens 90 %. Um dies zu erreichen, müssen die WMZ-Richtplangebiete von heute 38.7 ha auf ca. 
24.5 ha reduziert werden. Die bestehenden Richtplangebiete für weitere Zonen (Arbeitszonen, öffent-
liche Zonen, Spezialzonen) werden aufgehoben und neu über ein kantonales Kontingentierungssys-
tem bei Bedarf vergeben. 

3.5 Konsequenzen für Rahmennutzungsplanung 

Bis ins Jahr 2030 wird gemäss Kanton ein Zuwachs von rund 2`700 Raumnutzern prognostiziert. Auf-
grund der vorgegebenen Mindestdichte von 86 RN/ha lag im Jahr 2014 die Kapazität im bestehenden 
Siedlungsgebiet bei rund 3`000 Raumnutzern und setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Á Unbebaute Bauzone 2014         (26 ha): 2`200 RN (86 RN/ha) 
Á Nachverdichtung Bestand 2014 (200 ha): 800 RN (4 RN/ha) 

 
Über 50% der unbebauten Bauzonen liegen in 2-geschossigen WMZ-Zonen, deren Bebauungsdichte 
in der Realität mit ca. 50 RN/ha deutlich unter der Mindestdichte von 86 RN/ha liegt. Damit die durch-
schnittliche Mindestdichte von 86 RN/ha trotzdem erreicht wird, sind in den 3-geschossigen WMZ-
Zonen Bebauungsdichten von 120 bis 125 RN/ha nötig. Zusätzlich ist die Einführung und Aufzonung 
von 4- und 5-geschossigen Bauzonen zwingend notwendig, damit die vom Kanton geforderten Min-
destdichten erreicht werden können. Nur durch grossflächige Aufzonungen können die Vorgabe der 
Nachverdichtung von total 800 RN im gesamten Siedlungsgebiet erreicht werden.  
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Werden die unbebauten Bauzonen mit zu geringen Dichten bebaut, besteht kein Anspruch auf Neu-
einzonung. Nur unter Einhaltung der Dichte- resp. Kapazitätsvorgaben besteht die Möglichkeit Neu-
einzonungen vorzunehmen zu können. Daher sind Aufzonungen von unbebauten und bebauten 
Bauzonen sowie Festlegungen im Baureglement zur höheren Bodennutzung zu prüfen. 
 

 
Bilanz der WMZ-relevanten Bauzonen und deren RN-Kapazität  

 
Die Zunahme der WMZ-relevanten freien Bauzonen von 25.25 ha auf 30.95 ha ist hauptsächlich auf 
die grossen Umzonungen bǊΦ тс αBahnhofŀǊŜŀƭά (BA in WA5) und bǊΦ но αSangenfeld Westά (OeBA in 
WA5/W5) zurückzuführen. 
Innert der letzten 3 Jahre wurden nur kleinere freie Bauzonen bebaut. Die grösseren Bauprojekte in-
nerhalb der freien Bauzonen waren zum Zeitpunkt der Erfassung noch nicht mit Raumnutzern belegt 
respektive bewohnt und dürfen daher noch nicht aus der Buchhaltung gelöscht werden. 
Mit der Zunahme der freien Bauzone steigt auch die kantonale Vorgabe für die Kapazitäten im beste-
henden Siedlungsgebiet: 
 
Á Unbebaute Bauzone 2017   (31 ha): 2`700 RN (86 RN/ha) 
Á Nachverdichtung Bestand 2017  (200 ha): 800 RN (4 RN/ha) 

 
Die intensiven Bestrebungen einer besseren Baulandnutzung wurde durch diverse Auf- und Umzo-
nungen Rechnung getragen. Daher konnte die Raumnutzerkapazität innerhalb des bestehenden Sied-
lungsgebietes um ca. 50 % auf 3`100 deutlich erhöht werden. 
Theoretisch scheint es sogar möglich zu sein, dass die Hälfte der geforderten Nachverdichtung inner-
halb der unbebauten Bauzonen erfolgen kann. Somit müsste im bebauten Siedlungsgebiet noch eine 
Nachverdichtung von ca. 400 RN erfolgen. 
 

Art der Umzonnung Fläche Verdichtung Kapazität Bemerkung 
Aufzonung in W4/WA4 16 ha 10-15 RN/ha 200 RN Langfristiges und unsicheres Potential  

Aufzonung in W5/WA5 5 ha 30       RN/ha 150 RN Mittelfristiges und realistisches Potential  

Weitere Aufzonungen 4 ha 10-15 RN/ha 50   RN Langfristiges und unsicheres Potential 

Nutzungsänderungen  2 ha 120     RN/ha 200 RN Entspricht einer Neubebauung  
Zusammenfassung der theoretischen Verdichtungspotentiale  

 
Mit den geplanten Umzonungen (siehe Kapitel 5.3) scheint es möglich zu sein eine Nachverdichtung 
von ca. 600 RN zu erreichen und damit die kantonalen Voraussetzungen zu erreichen, dass wieder 
Richtplangebiet im Zeithorizont von ca. 2040 eingezont werden könnte. 

  

Bauzonen 

theoretische 

RN-Dichte

freie Bauzonen 

2014

theoretische 

Kapazität 2014

freie Bauzonen 

2017 

theoretische 

Kapazität 2017

Wohnzone 2a 50 9.92 496 10.12 506

Wohnzone 2b 70 2.69 188 2.62 183

Wohnzone 3 120 3.55 426 3.25 390

Wohnzone 4 140 seit  2017 0 0.11 15

Wohnzone 5 160 seit  2017 0 0.79 126

Dorfzone 2 70 1.40 98 1.08 76

Dorfzone 3 120 0.17 20 0.17 20

Wohn- und Arbeitszone  3 120 7.52 902 5.81 697

Wohn- und Arbeitszone  4 140  seit  2017 0 1.70 238

Wohn- und Arbeitszone  5 160 seit  2017 0 5.30 848

Total 25.25 2'131 30.95 3'100
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4 Kommunaler Richtplan 

4.1 Allgemein 

Der kommunale Richtplan behandelt die Themen: 

Á Siedlung 
Á Verkehr 
Á Natur und Landschaft 
Á Energie 

Der Richtplan zeigt eine denkbare bauliche Entwicklung der Gemeinde innert der nächsten 20 bis 25 
Jahre auf. 

Die bisher 4 separaten Richtpläne wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten bereits überarbeitet. So 
wurden der Richtplan-Energie bereits 2006 und der Richtplan-Verkehr 2012 überarbeitet. 

Nach Abschluss der Ortsplanungsrevision respektive Genehmigung ist die Überarbeitung des Richt-
plans Energie geplant. Die Revision wird voraussichtlich im Jahr 2019/2020 beginnen.  

In der aktuellen Ortsplanungsrevision 2014 - 2018 werden daher nur der Richtplan Siedlung und der 
Richtplan Natur und Landschaft überprüft. Die beiden separaten Richtpläne werden zu einem Richt-
plan zusammengeführt. Die Richtplanblätter werden ergänzt und thematisch zusammengefasst, ohne 
dass wesentliche Inhalte verloren gehen. 

Der Richtplan besteht aus dem Richtplan im Massstab 1: 5'000 und dem Richtplantext zur Kommuna-
len Richtplanung, welche mit Koordinationsblättern die einzelnen Massnahmen aufzeigt und als Hand-
lungsanweisung für die Behörden zu verstehen ist. 

4.2 Reduktion Richtplangebiete 

Die Politische Gemeinde Weinfelden ist gemäss kantonaler Raumordnungspolitik als kantonales Zent-
rum bezeichnet. Dementsprechend ist die Politische Gemeinde Weinfelden als eigenständiger Wohn- 
und Arbeitsstandort zu betrachten und als Gewerbe- und Dienstleistungsstützpunkt zu fördern.  

Aufgrund der sehr guten Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr (ÖV) und den motorisierten 
Individualverkehr (MIV) ist eine Siedlungsentwicklung der Gemeinde Weinfelden aus übergeordneter 
Sicht wünschenswert. 

Die kantonalen Vorgaben, eine Reduktion des Richtplangebietes von bestehend 38.7 ha auf 24.5 ha, 
wurden in Gesprächen mit Vertretern des Kantons und der Gemeinde erörtert und für verhältnismäs-
sig beurteilt. 
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Die einzelnen Anpassungen der Richtplangebiete sind nachfolgend dargestellt. 

 

Richtplangebiete Bestand Richtplangebiete Neu 

Weinfelden West, Roorwise 
 

   
Das Richtplangebiet weist eine Fläche von 9.9 ha auf. 
Das Gebiet liegt in unmittelbarer Nähe der projektier-
ten BTS-Anbindung. Zudem macht eine Siedlungsent-
wicklung im Westen von Weinfelden Sinn, da viele 
Pendler Richtung Frauenfeld/Zürich müssen. 

Da eine Reduktion der bestehenden Richtplangebiete 
notwendig ist, wird das Richtplangebiet auf 7.8 ha re-
duziert. Möglicherweise muss zu einem späteren 
Zeitpunkt nochmals eine Anpassung der äusseren 
Form vorgenommen werden, wenn der genaue Ver-
lauf der BTS bekannt ist. 

 

Richtplangebiete Bestand Richtplangebiete Neu 

Weinfelden, Schlipfenberg, Schnäggeburg, Wolperholz 
 

  
Die drei kleineren Richtplangebiete im Norden von 
Weinfelden weisen eine Fläche von 2.0 ha auf und lie-
gen am Südhang des Ottenberges. 

Die Gebiete werden aufgehoben. Sie eignen sich nur 
bedingt für eine Bebauung, da die Grundstücke we-
gen der Hanglage schwierig zu erschliessen und be-
bauen sind. 

 

 

 

 

 

1.2 ha 

0.1 ha 

0.7 ha 

9.9 ha 

7.8 ha 
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Richtplangebiete Bestand Richtplangebiete Neu 

Weinfelden Nordost, Würeagger  

  
Das Richtplangebiet im Würeagger (Oberhard) weist 
eine Fläche von 1.9 ha auf. 

Aufgrund der schlechten ÖV-Erschliessung und der 
grossen Distanz zum übergeordneten Strassennetz 
sollen die beiden Flächen aufgehoben werden. 

 

Richtplangebiete Bestand Richtplangebiete Neu 

Weinfelden Ost, Äuli  

  
Im Osten von Weinfelden besteht das grösste Richtpl-
angebiet mit einer Fläche von 24.9 ha. 

Da Weinfelden eine Reduktion des Richtplangebietes 
von rund 14.2 ha vornehmen muss, wird das beste-
hende Gebiet soweit reduziert um die kantonalen 
Vorgaben einhalten zu können. Das Gebiet wird von 
bestehend 24.9 ha auf 16.7 ha verkleinert. 

 

 

 

 

 

 

24.9 ha 

16.7 ha 

1.9 ha 
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Richtplangebiete Bestand Richtplangebiet Arbeit Neu 

Weinfelden Ost  

  

 Das Richtplangebiet Arbeit umfasst eine Fläche von 
3.1 ha. Das Gebiet dient der Förderung und Entwick-
lung des lokalen Gewerbes und der Neuansiedlung 
von gewerblichen Betrieben. Die Entwicklung der Ar-
beitsplätze soll mit dem Bevölkerungswachstum 
Schritt halten. Das Richtplangebiet wird mit der Revi-
sion Zonenplan bereits in eine Arbeitszone und ent-
lang des Gewässers in eine Freihaltezone umgezont. 

 

4.3 Nachweis Flächenbilanz Richtplangebiete 

Kantonaler Richtplan: 

Genehmigte Richtplan Gebiete 38.7 ha 

Notwendige Richtplan Reduktion 14.2 ha 

Neu zulässige Richtplan Flächen 24.5 ha 

 

Kommunaler Richtplan: 

 

 

 

Richtplan Gebiete 

WMZ 

Bestehende 

Flächen 

Neue 

Flächen 

Dichte Raumnutzer 

Roorwise (West) 9.9 ha 7.8 ha 90 700 

Schlipfenberg (Nord) 1.2 ha 0 ha   

Schnäggeburg (Nord) 0.1 ha 0 ha   

Wolperholz (Nord) 0.7 ha 0 ha   

Wuereagger (Hard) 1.9 ha 0 ha   

Äuli (Ost) 24.9 ha 16.7 ha 120 2000 

Total 38.7 ha 24.5 ha  2700 

Richtplan Gebiete 

Arbeit 

Bestehende 

Flächen 

Neue 

Flächen 

Weinfelden (Ost) 0 ha 3.1 ha 

Total 0 ha 3.1 ha 

 
3.1 ha 
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4.4 Potentialgebiete höhere Häuser / Hochhäuser 

 
In einem separaten Konzept 'Höhere Häuser / Hochhäuser' wurden im Rahmen der Ortsplanungsrevi-
sion Potentialgebiete für höhere Häuser / Hochhäuser ausgeschieden. 

Das Konzept kommt zum Schluss, dass Hochhäuser maximal in der direkten Nachbarschaft des beste-
henden Silogebäudes ortsbaulich verträglich sind. Da sich dieses Gebiet in der Industriezone befindet, 
sind an diesem Standort nur Hochhäuser für gewerbliche Nutzungen zulässig.  

Geeignete Standorte für höhere Häuser sind in gewerblich genutzten Zonen und in Wohnzonen vor-
handen. Die grössten Potentiale für eine Umsetzung besitzen die unbebauten Gebiete Feldhof (H), 
{ŀƴƎŜƴŦŜƭŘ ²Ŝǎǘ όCύ ǳƴŘ α²ŀƭƪƛΣ DŜǿŜǊōŜ ²Ŝǎǘά ό5ύΦ  

Höhere Häuser im bebauten Gebiet Gontershofen (J) und Gebiet BBZ (K)sind eine langfristige Option 
um an zentraler gut erschlossener Lage zu erneuern und verdichten. Für eine optimale ÖV-Erschlies-
sung im Gebiet Gontershofen (J) müsste die geplante S-Bahn Haltestelle 'Gontershofen' umgesetzt 
werden. Im Gebiet Roos (A) kann durch die Möglichkeit höhere Häuser zu bauen eine punktuelle Er-
neuerung ausgelöst werden. Im Gebiet Bannau (B) wurde ersichtlich, dass anhand der Bebauungshö-
hen der Umgebung und der Bebauungstypologie sich höhere Häuser/Hochhäuser nicht eignen. Das 
Gebiet "Undertuure" (C) eignet sich nicht für höhere Häuser/Hochhäuser. Handlungsbedarf besteht 
aber darin, dass eine Aufzonung W3 in W4 resp. W2 in W3 eine städtebaulich verträgliche Verdichtung 
ermöglicht. 

Das Konzept dient als Grundlage für das neue Massnahmenblatt αGebiete mit Erneuerungs- und Ver-
ŘƛŎƘǘǳƴƎǎǇƻǘŜƴǘƛŀƭά im kommunalen Richtplan. 
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4.5 Koordinationsblatt 'Gebiete für Erneuerungs- und Verdichtungspotential' 

 
Übersicht kommunaler Richtplan Gebiete mit Erneuerungs- und Verdichtungspotential 

Im kommunalen Richtplan wurden die Potentialgebiete in das Koordinationsblatt S2 'Gebiete mit Er-
neuerungs- und Verdichtungspotential' übernommen. Die Gebiete werden in Form einer Positivpla-
nung in den kommunalen Richtplan übernommen. Im Richtplantext werden zu den einzelnen Poten-
tialgebieten weitere Merkmale oder Rahmenbedingungen formuliert, unter denen die Erstellung der 
höheren Häuser oder Hochhäuser zulässig ist. 

Trotz der Positivplanung ist für die Realisierung von höheren Häusern oder Hochhäusern mindestens 
ein Gestaltungsplan notwendig. Je nach Auswirkung auf das Ortsbild kann der Gemeinderat gemäss 
Baureglement Art. 32 und 33 zusätzlich ein qualifiziertes Verfahren (Wettbewerb) verlangen. 

Mit den Gebieten soll unter anderem die kantonale Vorgabe zur inneren Nachverdichtung erreicht 
werden. In den Erneuerungsgebieten liegt der Fokus besonders auch auf der Verbesserung der orts-
baulichen Situation. 

Der Bau von höheren Häusern/Hochhäusern ausserhalb der im Richtplan festgelegten Gebiete ist nur 
mit einer Änderung des Richtplans und deren Genehmigung durch das kantonale Departement für 
Bau und Umwelt möglich. 

4.6 Begrenzung des Siedlungsgebietes (KRP 1.5) 

Die bestehenden Abgrenzungslinien gemäss Karte KRP 1.5 werden mit der neuen Planung eingehal-
ten. 

4.7 Ortsbildschutzgebiete (KRP 1.8) 

Gemäss KRP sind die Ortsteile Bachtobel, Ortskern Weinfelden und Unterhard als besonders wertvolle 
Ortsbilder eingetragen. 

Wertvolle Ortsbilder sind in ihrer Erscheinung, Substanz und Struktur zu erhalten, zu pflegen und zu 
gestalten. Diese Ortsbildschutzgebiete sind im Rahmen der Ortsplanung zu sichern. So sind bei Ein-
griffen und Veränderungen strengere Beurteilungen anzuwenden. Neubauten haben sich in die Struk-
tur einzufügen. 
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4.8 Gebiet Ortszentrum 

Im Richtplan wurde neu das Gebiet Ortszentrum bezeichnet. Grundlage ōƛƭŘŜƴ ŘƛŜ α{ǘŀŘǘŀƴŀƭȅǎŜά ǳƴŘ 
ŘƛŜ αbǳǘȊǳƴƎǎǎǘǊŀǘŜƎƛŜάΣ ǿŜƭŎƘŜ ƛƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ ŘŜƳ bŜǘȊǿŜǊƪ !ƭǘǎǘŀŘǘ ŜǊŀǊōŜƛǘŜǘ ǳƴŘ ǾƻƳ 
Gemeinderat genehmigt wurden. Mit folgenden Massnahmen soll der Ortskern von Weinfelden ge-
stärkt werden: 

Á Förderung und Ausbau der attraktiven Wohnlage und des Detailhandels,  
Á Förderung und Ausbau der strassenseitigen, publikumsorientieren Nutzungen, 
Á Verbesserung der Aufenthaltsqualität verbessern,  
Á Umgestaltung des Marktplatzes, so dass er als Begegnungsort wahrgenommen wird, 
Á eine Koexistenz aller Verkehrsteilnehmer erreichen. 
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4.9 Teilbereich Natur und Landschaft 

Die Inhalte des Richtplans Natur und Landschaft wurden auf ihre Aktualität hin überprüft. 

Bei den Themenbereichen: Obstgärten, Hecken und Feldgehölze, Baumalleen, Ackerterrassen und 
Bachoffenlegungen wurden lediglich Anpassungen an die heutige Situation vorgenommen. 

Die Themenbereiche Landschaftsverbund mit dichtem Lebensverbund, Abbaugebiet, Vernetzungskor-
ridor und Grundwasserschutz wurden aus dem kommunalen Richtplan gestrichen. Dies weil die Ge-
biete übergeordnet geregelt sind, die Angaben nicht mehr dem heutigen Bedarf entsprechen oder aus 
Sicht der Gemeinde keine zusätzliche Erwähnung im kommunalen Richtplan notwendig ist. 

Die Inhalte der Massnahmenblätter sind grossmehrheitlich in Ordnung und konnten teilweise direkt 
in den neuen Richtplan übernommen werden. Die Überarbeitungsvorschläge wurden mit der Pla-
nungskommission diskutiert und folgende Änderungen vorgenommen: 

Á Massnahmenblatt 'Hecken und Feldgehölze' wird entsprechend der heute bestehenden und 
zukünftig geplanten Hecken und Feldgehölze aktualisiert. 

Á Massnahmenblatt 'Baumalleen' wird entsprechend der heute bestehenden und zukünftig ge-
planten Baumalleen aktualisiert. 

Á Massnahmenblatt 'Bachumlegungen' wird entsprechend der heute bestehenden und zukünf-
tig geplanten Bachumlegungen aktualisiert. 

Á Massnahmenblatt 'Obstgärten' wird angepasst. Neu werden mit einem Symbol die zwei 
Standorte für Hochstammobstgärten (Weerswilen und Boltshausen) im Plan angegeben, aber 
ohne genaue Flächendeklarierung.   

Á Massnahmenblatt 'Landschaft mit dichtem Lebensraumverbund' wird gestrichen, da die Ge-
biete bereits grösstenteils im Zonenplan als Landschaftsschutzzone ausgeschieden sind. 

Á Massnahmenblatt 'Grundwasserschutz' wird gelöscht, da eine übergeordnete Regelung be-
steht 

Á Massnahmenblatt 'Vernetzungskorridor' wird gelöscht, da eine übergeordnete Regelung be-
steht 

Á Massnahmenblatt Ackerterrassen' wurde entsprechend der kantonalen Vorgabe für Acker-
terrassen angepasst. 
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5 Zonenplan  
Der neue Zonenplan baut im Wesentlichen auf dem bisherigen Zonenplan auf. Der Planungskommis-
sion war es bei der Überarbeitung des Zonenplans ein Anliegen, die Bauzonen möglichst im bisherigen 
Umfang beizubehalten. Umzonungen wurden nach den folgenden Grundsätzen diskutiert: 

Á Bevölkerungswachstum 
Á Verdichtungsmöglichkeiten 
Á Anreize für Veränderungen, Umnutzungen usw. 
Á Anpassung an bestehende Situation, Arrondierungen 
Á Bedingungen für Neueinzonungen 

5.1 Bilanz der Zonenplanrevision 

Gemäss der kantonalen Prognose (Kapitel 3.3+3.4) hat die Gemeinde Weinfelden bis ins Jahr 2030 
genügend Kapazitäten in den bestehenden WMZ-Zonenflächen. Daher sind WMZ-relevante Ein- und 
Umzonungen grundsätzlich nur zulässig, wenn die Flächenbilanz gleichbleibt.  

Die WMZ-relevante Bauzone vergrössert sich um 1%, total von 198.73 ha auf 200.76 ha. Die Vergrös-
serung resultiert hauptsächlich durch die Umzonung der ehemaligen Spezialzone Bahnareal in Wohn- 
und Arbeitszone WA5 und des alten Feuerstandorts. Die Konsequenzen respektive die Erhöhung der 
Kapazitätsvorgaben wurden im Kapitel 3.5 erläutert. 

Gesamthaft wird die Bauzonenfläche um ca. 0.5 ha verkleinert und entspricht damit bestehenden 
Moratorium und den Vorgaben des Planungs- und Baugesetzes.  

 

 
Übersicht Zonenplanänderungen innerhalb der Bauzonen 

 
  

Bauzone Fläche 2014 (ha) Fläche 2017 (ha) Saldo (ha) 

Wohnzone 2a (ehemalig W2EH+W2ERH) 49.53 48.98 -0.55 

Wohnzone 2b (ehemalig W2ER + W2) 46.71 44.44 -2.27 

Wohnzone 3 41.77 28.61 -13.16 

Wohnzone 4 0.00 10.07 10.07

Wohnzone 5 0.00 5.91 5.91

Dorfzone 2 14.44 15.12 0.68

Dorfzone 3 7.49 7.61 0.12

Wohn- und Arbeitszone  3 30.05 18.23 -11.81 

Wohn- und Arbeitszone  4 0.00 7.50 7.50

Wohn- und Arbeitszone  5 0.00 5.90 5.90

Zentrumszone 4 8.75 5.81 -2.93 

Zentrumszone 5 0.00 2.56 2.56

Total WMZ-Bauzonen 198.73 200.76 2.02

Arbeitszone Industrie 71.48 68.93 -2.55 

Arbeitszone Gewerbe 54.08 48.44 -5.64 

Arbeitszone Gewerbe und Dienstleistung 0.00 11.01 11.01

Zone fuer oeffentliche Bauten und Anlagen 38.31 41.42 3.10

Freihaltezone 10.42 10.18 -0.24 

Touristik- und Freizeitzone 19.40 14.23 -5.18 

Kantonale Abfallzone 5.34 5.34 -0.00 

Gärtnerei und Glashauszone 2.03 0.00 -2.03 

Verkehrsfläche in Bauzone 51.10 52.13 1.03

Bahnareal in Bauzone 13.95 11.87 -2.08 

Total Nicht-WMZ-Bauzonen 266.12 263.54 -2.57 

Total gesamte Bauzone 464.85 464.30 -0.55 
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5.2 Zonenkatalog 

Die Zonenbezeichnungen basieren auf den Vorgaben des PBG und der PBV. Die Ordnung entspricht 
den Vorgaben des ÖREB-Katasters. 

Bezeichnung neu   Bezeichnung bisher  Zuweisung Kantonaler  
Zonenkatalog 

Bauzonen  
 

Zonen des Baugebietes  1 Bauzonen 

Wohnzonen 
 

W2a 
W2b 
W3 
W4 
W5 

 

Wohnzonen W2EH/W2ERH/
W2ER/W2/W3 

1102 Wohnzone 2 tiefere Dichte 
1103 Wohnzone 2 mittlere Dichte 
1104 Wohnzone 3 
1105 Wohnzone 4 
1106 Wohnzone 5 

Dorfzonen D2 
D3 

 

Dorfzone D 1406 Dorfzone 2 
1407 Dorfzone 3 

Wohn- und Arbeitszonen WA3 
WA4 
WA5 

 

Kernerweiterungszone KE3 1303 Wohn- und Arbeitszone 3 
1304 Wohn- und Arbeitszone 4 
1305 Wohn- und Arbeitszone 5 

Wohn- und Arbeitszone 
Zentrum  

WAZ4 
WAZ5 

 

Kernzone K4 1403 Zentrumszone 4 
1404 Zentrumszone 5 

Arbeitszonen  AG 
AGD 
AI 

 

Gewerbezone/ Industrie-
zone 

G/I 1202 Arbeitszone Gewerbe 
1203 Spezielle Arbeitszone 
1201 Arbeitszone Industrie 

Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen  

OeBA 
 

Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen 

Oe 1501 Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen 

Freizeitzone Fz 
 

Erholungszone E 1701 Touristik- und Freizeitzone 

  
 

   

Freihaltezone  Fh 
 

Freihaltezone Fh 1601 Freihaltezone 

  
 

Gärtnerei-/Glashauszone GG  

  
 

   

Landwirtschaftszonen  
 

Zonen des Nichtbaugebietes 2 Landwirtschaftszonen 

Landwirtschaftszone Lw 
 

Landwirtschaftszone L 2101 Landwirtschaftszone 

Landwirtschaftszone für 
besondere Nutzung Tier-
haltung 

LwbN T 
 

  2201 Landwirtschaftszone für be-
sondere Nutzung Tierhaltung 

  
 

   

Schutzzonen  
 

  3 Schutzzonen 

Landschaftsschutzzone  Ls 
 

Landschaftsschutzzone LS 3101 Landschaftsschutzzone 

Naturschutzzone Ns 
 

Naturschutzzone/der 
Forstzone überlagert 

NS 3102 Naturschutzzone 

  
 

    

Weitere Nichtbauzonen  
 

  Weitere Zonen 

Abbauzone Ab 
 

Abbauzone AB 4901 Abbauzone 

  
 

   

Überlagernde Zonen  
 

Überlagernde Zonen   Überlagernde Zonen 

Zone archäologischer 
Funde 

AF 
 

Archäologische Schutz-
zone,  

AS 5901 Zone für archäologische 
Funde 

Gefahrenzone  
(gering, mittel erheblich) 
Gefahrenzone  
(Restgefährdung) 

Gf 
 
Gf 

 

  5301 Gefahrenzone 
 
5301 Gefahrenzone 

Zone mit Gestaltungs-
planpflicht 

Gp 
 

  6201 Gestaltungsplanpflicht 

Höhenbeschränkung  Hb 
 

Höhenbeschränkung  5911 Weitere Überlagerung 

  
 

   

Informationsinhalt  
 

   

Wald  
 

Forstzone Fo 4401 Wald 

Gewässer  
 

  3201 Gewässer 

Strassen innerhalb 
Bauzone 

StriB 
 

  1801 Strassen und Wege  inner-
halb von Bauzonen 

Strasse ausserhalb 
Bauzone, Bahnareal 

StraB 
 

  4204 Strassenflächen ausserhalb 
von Bauzonen 

Kant. Nutzungszone  
 

kant. Nutzungszone  1503 Kantonale Abfallzone 
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5.3 Umzonung bestehender Bauzonen 

Knapp 90 ha der heutigen Bau- und Nichtbauzonen werden ausfolgenden Gründen einer neuen Nut-
zungszone zugewiesen: 

Á Umzonung in neue Bauzone (Arbeitszone AGD) 
Á Umzonung mit Verdichtungspotential (Aufzonung) 
Á Umzonung durch Nutzungsänderung 
Á Umzonung für Erschliessungsfunktionen (Strassenausbau und -verbreiterung etc.) 
Á geringfügige Umzonungen (z.B. Parzellenstruktur, Bestandsanpassung) 

5.3.1 Umzonung in neue Arbeitszone Dienstleistung und Gewerbe (AGD) 

11 ha der bestehenden Industrie- und Gewerbezone werden in die neue Arbeitszone Dienstleistung 
und Gewerbe (AGD) umgezont. Das Gebiet ist hauptsächlich mit ein- und zweigeschossige Bauten für 
Verkaufseinrichtungen bebaut. Obwohl in der Gewerbezone eine Gebäudehöhe von 12 m zulässig und 
in der Industriezone keine Einschränkung der Gebäudehöhe vorhanden ist, erfolgte eine grossflächige 
Nutzung, welche nicht den heutigen Vorstellungen einer haushälterischen Bodennutzung entspricht. 

Neu- und Ersatzneubauten müssen künftig eine Mindesthöhe von 12.0 m Fassadenhöhe erreichen. 
Diese Fassadenhöhe ist auf 2/3 der Gebäudegrundfläche einzuhalten. Damit können aus betrieblichen 
Gründen (Lager etc.) einzelne Gebäudeteile die Mindesthöhe unterschreiten. 

Damit die gewünschten Ziele zur haushälterischen Bodennutzung der neuen Arbeitszone gewährleis-
tet sind, hat die Gemeinde Weinfelden im Juni 2017 über die geplante künftige Arbeitszone Gewerbe 
Dienstleistung eine Planungszone erlassen. Mit der Planungszone wird verhindert, dass bis zur rechts-
kräftigen Genehmigung weitere eingeschossige Bauten und unerwünschte Nutzungen realisiert wer-
den. 

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

2 
G AGD neue Arbeitszone, langfristiges Verdichtungspotential gross 82`351 

 
nein  

3 I AGD neue Arbeitszone, langfristiges Verdichtungspotential gross 27`879 nein  

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ¦ƳȊƻƴǳƴƎŜƴ α!ǊōŜƛǘǎȊƻƴŜ !D5ά 

  

Ausschnitt Differenzplan Umzonungen in neue Arbeitszone AGD 
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5.3.2 Umzonung neue Wohnzone W4 sowie Wohn- und Arbeitszone WA4 

Aufgrund der kantonalen Forderung nach einer Erhöhung der Mindestdichte und besseren Ausnut-
zung der Bauzonen wurden die neuen Wohn- sowie Wohn- und Arbeitszonen eingeführt. Im Zonen-
Ǉƭŀƴ α{ǘŀƴŘ ±ƻǊǇǊǸŦǳƴƎά ǿŀǊ ǾƻǊŜǊǎǘ ƴǳǊ ŘƛŜ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǊ п-geschossigen Wohn- sowie Wohn- und 
Arbeitszone geplant. Die neuen Bauzonen wurden beim Kanton aber auch im Rahmen der Vernehm-
lassung gewürdigt.  

Bis auf die Umzonung Nr. 38 sind alle Gebiete bereits bebaut. Das Verdichtungspotential innerhalb 
der bebauten Bauzonen liegt bei ca. 10-15 RN/ha. Die Aufzonungen von ca. 16 ha bebauter Bauzonen 
besitzen ein langfristiges Verdichtungspotential von ca. 200 RN. 

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

12 W3, KE3 W4 4 geschossige Bauten im Bestand, Verdichtungspotential gering 13'290 nein  

13 KE3 WA4 4 geschossige Bauten im Bestand, Verdichtungspotential gering 12'105 nein  

16 KE3 WA4 ISOS-Eintrag nimmt Einfluss, Verdichtungspotential mittel  37`803 nein  

17 KE3 WA4 Aufstockung möglich, Verdichtungspotential mittel bis gross 8`178 nein 

18 W3 W4 Aufstockung möglich, Verdichtungspotential mittel bis gross 21'742 Nein 

38 KE3 WA4 Unbebaut, Verdichtungspotential sehr hoch 16`753 Nein 

43 W3 W4 Baulücke und Aufstockung, Verdichtungspotential mittel bis gross 11'227 Nein  

69 W3 W4 Baulücke und Aufstockung, Verdichtungspotential mittel bis gross 57`770 Nein 

Übersicht UmzƻƴǳƴƎŜƴ α²пκ²!пά 

  

 
 

 
 

Ausschnitt Differenzplan Umzonungen in W4/WA4 
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5.3.3 Umzonung neue Wohnzone W5 sowie Wohn- und Arbeitszone WA5 

Von Seiten der Weinfelder Bevölkerung und verschiedenen Ortsparteien wurden weitere Aufzonun-
gen gewünscht. Aufgrund der Rückmeldung aus der Vernehmlassung und dem Handlungszwang be-
ǘǊŜŦŦŜƴŘ ŘŜǊ wŜŦŜǊŜƴŘǳƳǎŀōǎǘƛƳƳǳƴƎ ǸōŜǊ ŘƛŜ ½ƻƴŜƴǇƭŀƴŅƴŘŜǊǳƴƎ ƛƳ DŜōƛŜǘ α{ŀƴƎŜƴŦŜƭŘ ²Ŝǎǘά 
(21. Mai 2017) wurde die Einführung einer 5-geschossigen Wohn- sowie Wohn- und Arbeitszone ge-
prüft und vorgenommen.   

Insbesondere das Umzonungsgebiet Nr. 24 besitzt innerhalb der Gemeinde Weinfelden das höchste 
Potential für einer innere Nachverdichtung und ist damit ein Schlüsselgebiet, um die kantonalen Vor-
gaben der Nachverdichtung zu erreichen. Es kann mit einem Verdichtungspotential von ca. 30 bis 40 
RN/ha (120 RN) gerechnet werden, welche auch mittelfristig umgesetzt werden kann. 

Bei der Umzonungen Nr. 21 ist handelt es sich um bebaute Bauzonen, deren langfristiges Verdich-
tungspotential bei maximal 15-20 RN/ha liegt. Gesamthaft weissen die zwei Umzonungen (Nr. 21+24) 
ein Verdichtungspotential von ca. 150 RN auf. 

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

21 W3 W5 Verdichtungspotential gering bis mittel 13`336 Nein  

23 
Oe W5/ 

WA5 
Unbebaut, kein Bedarf für öffentliche Nutzung (Schule) 18'177 18'177  

24 W3 W5  Verdichtungspotential gross 37`726 Nein  

76 BA WA5 SBB-Parkplatz, hauptsächlich unbebaut Verdichtungspotential gross 12`464 12`464 

65 KE3 WA5 Verdichtungspotential gross, Potentialgebiet für höhere Häuser 36`306 Nein 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ¦ƳȊƻƴǳƴƎŜƴ α²рκ²!рά 

  

  

Ausschnitt Differenzplan Umzonungen in W5/WA5  
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5.3.4 Umzonungen mit Verdichtungspotential  

Mit den 4 Umzonungen werden ca. 4 ha Bauland in die nächst höhere Bauzone aufgezont. Das zusätz-
liche Verdichtungspotential liegt bei 10-15 RN/ha mit einem Gesamtpotential von ca. 50 RN.  

 

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

19 W2 W3 Bebaut, langfristiges Verdichtungspotential ist mittel  1'653 Nein  

30 K4 Z5 Baulücke vorhanden, langfristiges Verdichtungspotential ist mittel 15`470 nein 

44 W2 W3 Aufstockung möglich, Verdichtungspotential ist gering bis mittel  15'424 Nein  

45 W2 WA3 Aufstockung möglich, Verdichtungspotential ist gering bis mittel 7'968 Nein  

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ¦ƳȊƻƴǳƴƎŜƴ α±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎǎǇƻǘŜƴǘƛŀƭά 

 

  

  

!ǳǎǎŎƘƴƛǘǘ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊǇƭŀƴ ¦ƳȊƻƴǳƴƎ α±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎǎǇƻǘŜƴǘƛŀƭά  
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5.3.5 Umzonungen durch Nutzungsänderungen  

13 der 19 Umzonungen berührt Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ-Zonen), welche gemäss 
dem neuen kantonalen Richtplan bilanzrelevant sind. Bei 10 Umzonungen wird die WMZ-Fläche redu-
ziert (total -1.77 ha) und bei 3 Umzonungen wird die WMZ-Fläche vergrössert (total +0.59 ha).  

Ein sinnvolles Verdichtungspotential besitzt nur die Umzonungen Nr. 67. Bei einer Neubebauung des 
alten Standortes der Feuerwehr sollte der RN-Dichtewert für unbebaute Bauzone in der Dorfzone D3 
(120 RN/ha) angestrebt werden. Daher liegt das Verdichtungspotential bei ca. 200 RN.  

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

20 KE3 OeBA Anpassung an öffentliche Nutzung (BBZ-Areal)  1'276 -1'276  

22 KE3 AG Anpassung an bestehende gewerbliche Nutzung 1'998 -1'998  

28 D OeBA Anpassung an öffentliche Nutzung (Mädchen-Pfadiheim) 202 -202  

32 Oe Fh Anpassung an Nutzung (Parkanlage) 3`181 nein 

33 KE3 OeBA Anpassung an bestehende öffentliche Nutzung  3'286 -3'286  

37 KE3 Fz Anpassung an Nutzung (Freifläche für Anlässe genutzt) 9`265 -9'265 

39 F W2b Anpassung an Nutzung (Gartennutzung) 2'371 2'371  

42 D Fh Als Bauland nicht nutzbar 186 -186  

49 W2EH Fh Weiterführung der bestehenden Freihaltezone  369 -369  

50 E OeBA Anpassung an Nutzung  58'294 nein  

57 Ab Lw Anpassung an Nutzung (Renaturierung Kiesgrube )  148`725 nein 

59 W3 OeBA Anpassung an Nutzung (Trafostation) 138 -138 

60 W3 OeBA Anpassung an Nutzung (Trafostation) 577 -577 

61 W3 OeBA Anpassung an Nutzung (Trafostation) 446 -446 

62 OeBA W3 Anpassung an Nutzung (Aufhebung Trafostation) 1`707 1`707 

63 G OeBA Anpassung an Nutzung (Trafostation)   

64 G OeBA Anpassung an Nutzung (Trafostation) 724 nein 

67 Oe D3 altes Feuerwehrdepot, kein Bedarf für öffentliche Nutzung 1`858 1`858 

71 F AI Betriebserweiterung  724 nein 

75 BA AI Anpassung an Nutzung 11`258 nein 

Übersicht Umzonungen αbǳǘȊǳƴƎǎŅƴŘŜǊǳƴƎά  

 

  
 

   

    
  

      

!ǳǎǎŎƘƴƛǘǘ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊǇƭŀƴ ¦ƳȊƻƴǳƴƎ αbǳǘȊǳƴƎǎŅƴŘŜǊǳƴƎά  
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5.3.6 Künftige Erweiterung Kiesabbau 

Die neue Abbauzone (U57) entspricht den Vorgaben des Gemeinsamen Richtplans «Kiesabbau». Ge-
genwärtig laufen Abklärungen respektive Untersuchungen, ob der südlich angrenzende Teil gemein-
sam mit der neuen Abbauzone abgebaut werden soll. Die Planungsarbeiten konnten nicht vor der 
öffentlichen Auflage des Zonenplans abgeschlossen werden, weshalb die Fläche zum jetzigen Zeit-
punkt nicht umgezont wird.  

Wenn die Planungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen sind, benötigt es als erstes eine Anpassung des 
Gemeinsamen Richtplans «Kiesabbau», damit die Voraussetzung für eine spätere Zonenplanänderung 
geschaffen wird. Der gemeinsame Abbau wird in einem Gestaltungsplan definiert. Der Gestaltungs-
plan kann gleichzeitig mit der Zonenplanänderung zur Genehmigung eingereicht werden. Daher ist es 
möglich, dass kurze Zeit nach der Genehmigung der Ortsplanungsrevision eine Zonenplanänderung 
«Kiesabbau» erfolgt. Die in die Abklärung einbezogenen kantonalen Stellen befürworten einen ge-
meinsamen Abbau, mit den im oberen Text beschriebenen planerischen Auswirkungen.  

 
Ausschnitt Zonenplan Umzonung Kiesabbau (U57) 

5.3.7 Mögliche Umzonung aufgrund von Nutzungsänderung 

Die Firma Bornhauser Holzbau AG plant, ihren Betrieb an einen anderen Standort in der Gemeinde zu 
verlagern. Zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage respektive zur Einreichung zur Genehmigung war 
die Standortevaluierung und der Zeitpunkt noch pendent. Daher wurde im Rahmen der Ortsplanungs-
revision von einer mögliche Umzonung abgesehen. Aufgrund der umliegenden Wohnbebauung, der 
guten ÖV-Güteklasse und der Zentrumsnähe ist zum Zeitpunkt des Standortwechsels eine Umzonung 
in eine Mischzone unbedingt durchzuführen. 

 
Ausschnitt Zonenplan Betriebsgelände Bornhauser Holzbau AG 

Erweiterung? 

Neue  
Abbauzone 

abgebaut 
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5.3.8 Umzonungen für Erschliessungsfunktionen 

Bei diesen 12 Umzonungen wird der Zonenplan an bestehende öffentliche Strassen und Erschlies-
sungsanlagen nachgeführt. Je nach Bauzone sind diese Umzonungen auch WMZ-relevant und in der 
Bilanz mit aufgeführt. 

Ein zusätzliches Verdichtungspotential wird mit den Umzonungen nicht ausgelöst. 

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

5 I StriB Anpassung an Nutzung (Parkplatz) 677 Nein  

8 
F W2a Erschliessungsfunktion, Freihaltezone beinhaltet die geschützten 

Bäume 
1`177 1`177 

11 
F W2a Erschliessung inkl. Garage über Freihaltezone ist nicht zonen-

konform  
395 395  

15 StriB W2b Strasse wird gemäss Projektplan reduziert 115 115  

27 K4 StriB Anpassung an Nutzung (Gewässer/Giessen) 1`015 -1`015 

29 K4 StriB Anpassung an Nutzung (Parkplatz und Strassenfläche) 2 9̀03 -2 9̀03  

31 F StriB Anpassung an Nutzung (Fussweg mit Platz) 642 Nein 

35 F StriB Anpassung an Nutzung (Parkplatz) 696 Nein  

41 F W2a Erschliessung über Freihaltezone ist nicht zonenkonform  223 -223  

47 W2EH StriB Anpassung an Nutzung  15 -15  

70 W2ERH StriB neue Erschliessungsstrasse 1`1448 -1`148 

77 BA StraB Umzonung Gleiskörper 16`957 nein 

ÜbersƛŎƘǘ ¦ƳȊƻƴǳƴƎŜƴ α9ǊǎŎƘƭƛŜǎsǳƴƎǎŦǳƴƪǘƛƻƴά  

 

    

 
   

   

!ǳǎǎŎƘƴƛǘǘ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊǇƭŀƴ ¦ƳȊƻƴǳƴƎ α9ǊǎŎƘƭƛŜǎǎǳƴƎǎŦǳƴƪǘƛƻƴά 

 
  

U29: 

U70: W2ERH-StriB 

U41 
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5.3.9 Geringfügige Umzonungen  

Bei diesen 6 Umzonungen wurden die Bauzonen an die veränderten Parzellengrenzen oder die beste-
hende Bebauungsstruktur angepasst. Bis auf eine Umzonung haben sie keinen Einfluss auf die WMZ-
Bilanz und auch keinen Einfluss auf eine höhere Verdichtung.   

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

9 
W2ERH D2 Umzonung aufgrund des dörflichen Charakters der bestehenden 

Bebauung. 
23`546 nein  

10 D W2a Anpassung an Nutzung und Eigentümerstruktur 264 nein 

14 K3 D3 Anpassung an Parzellengrenze (Korrektur) 12.532 nein  

26 D W2a Anpassung an Parzellengrenzen  1`858 nein 

46 D W2a Bebauung entspricht einer W2-Bauzone und ist kein alter Dorfkern 14`464 Nein 

78 Oe W2a Anpassung an Parzellengrenze 66 -66 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ αƎŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎŜ ¦ƳȊƻƴǳƴƎŜƴά  

 

   

   

!ǳǎǎŎƘƴƛǘǘ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊǇƭŀƴ αƎŜǊƛƴƎŦǸƎƛƎŜ ¦ƳȊƻƴǳƴƎά 

5.4 Einzonung  

Grossteil der bestehenden ungenutzten Arbeitszonen sind nicht verfügbar. Mit der Einzonung (E56) 
im Osten von Weinfelden (Konstanzerstrasse, Bolzergeten) soll für das lokale Gewerbe ein Entwick-
lungsangebot geschaffen werden. Die Fläche (2.5 ha) wird im kommunalen Richtplan als Arbeitsgebiet 
ausgeschieden. Mit der Gestaltungsplanpflicht und einem Bau- oder Kaufrecht für neu eingezontes 
Bauland kann die Gemeinde die Verfügbarkeit beeinflussen. Mit der Einzonung (E48) wird entlang der 
neuen Arbeitszone (E56) der Gewässerraum gesichert. 

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

4 L AI zonenkonforme Erschliessung  873 nein 

48 Lw AG Sicherung Gewässerraum im Zusammenhang mit E56  5`704 nein 

56 
Lw Fh Entwicklungsmöglichkeit für lokales Gewerbe  25`374 

 
nein 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ α9ƛƴȊƻƴǳƴƎά  
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Die Einzonung (E4) trifft eine Fläche von 873 m2, welche für eine zonenkonforme Erschliessung der 
östlich angrenzenden Arbeitszone benötigt wird. 

  

!ǳǎǎŎƘƴƛǘǘ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊǇƭŀƴ αEinzonungenά 

Die Einzonungen betreffen nicht die WMZ-Bilanz. Innerhalb des Moratoriums darf die gesamte 
Bauzone trotzdem nicht vergrössert werden. Diese Vorgabe wird eingehalten (siehe Kapitel 3.5). Die 
neu eingezonte Arbeitszonen von 25`374 m2 wird durch die Rückzonung von 32`107 m2 Bauzone der 

Arbeitszonen (R6, R7), der Gärtnerei-/Glashauszone (R54, 53), der öffentlicher Zone (R55) und der 
Erholungszone (R25) kompensiert. Die Bauzone Gärtnerei-/Glashauszone wurde ursprünglich für die 
gewerbliche Aufzucht von Pflanzen eingeführt. Daher entspricht diese Zone eher einer gewerblichen 
Pflanzenbauzone und nicht einer Intensivlandwirtschaftszone. 

5.5 Rückzonung  

Insgesamt wird eine Fläche von 38̀ 656 m2 des Siedlungsgebietes der Nichtbauzone zugewiesen. Die 
betroffenen Gebiete werden landwirtschaftlich genutzt und sind für eine Bebauung nicht nutzbar. 

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

6 I Lw nicht nutzbares Bauland 1`188 nein 

7 I Lw nicht nutzbares Bauland 2`533 nein 

25 E Lw nicht benötigte Reservefläche  2`624 nein 

52 D Ls Auszonung landwirtschaftlich genutztem Bauland  1`535 -1`535 

53 D Lw Auszonung landwirtschaftlich genutztem Bauland 276 -276 

54 GG Lw nicht benötigte Gärtnerei/Glashauszone 20`330 nein  

55 Oe Lw nicht benötigte Baulandreserve vom bestehenden Pflegeheim  5`949 nein  

72 F Lw Auszonung in Folge der Rückzonung R53/54 3`213 nein 

73 F Lw Auszonung in Folge der Rückzonung R55 801 nein 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ αwǸŎƪȊƻƴǳƴƎά  

    

   

!ǳǎǎŎƘƴƛǘǘ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊǇƭŀƴ αRückzonungenά 
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5.6 Umzonung Nichtbauzonen 

Bei diesen 7 Umzonungen wird der Zonenplan auf die bestehende Situation angepasst.  
Insbesondere am Ottoberg wurde eine Harmoiniserung vorgenommen. Es gab vereinzelte Landwirt-
schaftszonen für die es g keine sachliche Begründung mehr gibt. Daher wurden die Flächen alle in 
die Landschaftsschutzzone überführt. Zusätzlich wurde ein neues Naturschutzgebiet (U58) ausge-
schieden. 
Die Einführung einer LwbN-Zone (Nr. 79) wird im Kapitel 5.8 behandelt. 
 

Plan-
Nr. 

Bauzone  Bemerkung/ Begründung Fläche  WMZ  

Ist Neu m2 m2 

1 
Lw Ls Weiler Mittlere und Hindere Berg,  

Anpassung an Situation: gesamter Ottoberg (inkl. Weiler) Ls-Zone 
8`258 nein 

34 Lw Ls Anpassung an Nutzung/Situation 14`100 nein 

40 
Lw Ls gelöschtes Richtplangebiet Schlipfenberg, 

Anpassung an Situation: gesamter Ottoberg (inkl. Weiler) Ls-Zone 
11`825 nein 

58 Ls Ns Anpassung an Nutzung/Situation (ökologische Aufwertung) 1`277  nein 

66 
Lw Ls Weiler Ottenberg,  

Anpassung an Situation: gesamter Ottoberg (inkl. Weiler) Ls-Zone 
10`566 nein 

68 
Lw Ls gelöschtes Richtplangebiet Wolperholz,  

Anpassung an Situation: gesamter Ottoberg (inkl. Weiler) Ls-Zone 
6`706 nein 

79 Lw LwbN Antrag Eigentümer (siehe Kap. 4.2)  nein 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ α¦ƳȊƻƴǳƴƎŜƴ bƛŎƘǘōŀǳȊƻƴŜƴά  

    

   

 

Ausschnitt Differenzplan α¦ƳȊƻƴǳƴƎŜƴ bƛŎƘǘōŀǳȊƻƴŜƴά  

 

5.7 Anpassung AWB-Linie 

Aufgrund der Rück- und Einzonungen muss ŘƛŜ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ .ŀǳƭƛƴƛŜ α!ōǎǘŀƴŘ ²ŀƭŘ-Bauzone (AWB-
Linie) an die neue Situation angepasst werden. Die dafür notwendige Waldfeststellung wird parallel 
zum Zonenplan aufgelegt. Der Zonenplan beinhaltet bereits die neue AWB-Linie. 
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5.8 Umzonung Landwirtschaftszone für besondere Nutzung   

5.8.1 Ausgangslage 

Der Landwirtschaftsbetrieb der Familie Jöhr-Manser plant die Erstellung eines Schweinemaststalles. 
Zum Betrieb gehören die Betriebszweige Schweinemast, Obstbau, Ackerbau, Christbäume und Schaf-
haltung. Der Landwirtschaftsbetrieb hat eine Nutzfläche von 25.76 ha. Der heutige Produktionsstand-
ort Schweine befindet sich auf der Parzelle 3900, welche im Eigentum der Familie Jöhr-Manser ist.  

Die Jager werden im Rahmen einer geteilten Schweineproduktion verkauft, wodurch dem Betrieb jetzt 
schon ein Teil der Wertschöpfung verloren geht. Ab September 2018, mit dem Verbot der Vollspalt-
enböden (Art. 47 TSchV) entfallen die heutigen Mastscheinplätze und die Existenz des Betriebs ist 
gefährdet. Aufgrund mangelnder Auslastung durch die Landwirtschaft, geht der Betriebsleiter zudem 
einem Nebenerwerb als Zimmermann nach.  

5.8.2 Entwicklungsprojekt 

Ziel ist es, die Existenz des Betriebes langfristig zu sichern und dem Betriebsleiter einen Vollerwerb zu 
sichern, so dass er auf den Nebenerwerb weitestgehend verzichten kann. 

Eine Erweiterung des Pachtlandes (Nutzfläche) ist nicht möglich, weshalb der Betriebszweig Schwein-
mast als wichtiges Standbein erweitert werden soll. Nordwestlich des bestehenden Zuchtschweine-
stalles, soll ein Anbau mit 650 Mastschweineplätzen erstellt werden. Damit entsteht ein geschlosse-
nes Haltungssystem, das diverse Vorteile bietet (Bekämpfung Tierkrankheiten etc.). Um dieses Vorha-
ben zu realisieren, ist eine Umzonung der Parzelle 3900 in die Landwirtschaftszone für besondere 
Nutzung Tierhaltung notwendig. Mit dem Projekt sind folgenden Änderungen des Betriebes verbun-
den: 

Á Erweiterung Schweinemast um 650 Plätze 

Á Erhöhung der Wertschöpfung durch Ausmast der eigenen Ferkel  

Á Düngerabgabe an Nachbarn mit Ackerbau 

Á Sicherung Arbeitsplatz (Vollerwerb) durch zusätzlich 2000 Arbeitsstunden pro Jahr 

Die heutige Erschliessung des Betriebes ist auch für eine Erweiterung der Schweinmast ausreichend 
und die Geruchsbelastungen werden gemäss FAT-Richtlinien eingehalten. 

  
Anbau Entwicklungsprojekt Schweinstall und bestehende Situation 

  


